




um den anteiligen Betrag, der auf Aktien der Gesellschaft entfällt, welche während der 

Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2026 unter Bezugsrechtsausschluss gemäß oder 

entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert (zum Beispiel im 

Rahmen einer Kapitalerhöhung oder aufgrund der unter Tagesordnungspunkt 8 

vorgeschlagenen Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien) wurden, vermindert. 

Rechtsgrundlage für diesen Bezugsrechtausschluss ist § 203 Abs. 1 und Abs. 2 AktG in 

Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG. Die Ermächtigung, das Bezugsrecht 

auszuschließen, falls die neuen Aktien zu einem Preis ausgegeben werden, der den 

Börsenpreis von den übrigen Aktien der Gesellschaft, die an der Börse notiert sind, nicht 

wesentlich unterschreitet, dient dem Interesse der Gesellschaft, den bestmöglichen 

Preis bei der Aktienausgabe zu erzielen. So wird die Gesellschaft in die Lage versetzt, 

sich aufgrund der jeweiligen Börsensituation bietende Chancen zur Platzierung neuer 

Aktien schnell und flexibel sowie kostengünstig zu nutzen. Der Ausgabebetrag, der 

erzielt werden kann, wenn der Preis marktnah festgesetzt wird, führt regelmäßig zu 

einem höheren Mittelzufluss pro neue Aktie im Vergleich zu einer Aktienplatzierung mit 

Bezugsrecht. Indem auf die zeit- und kostenaufwendige Abwicklung des Bezugsrechts 

verzichtet wird, kann der Eigenkapitalbedarf der Gesellschaft aus sich kurzfristig 

ergebenden Marktchancen zeitnah befriedigt werden. Gemäß § 186 Abs. 2 Satz 2 AktG 

kann der Ausgabebetrag zwar bis spätestens drei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist 

veröffentlicht werden. Jedoch ist damit zu rechnen, dass bei der Festlegung des 

Ausgabepreises gewisse Sicherheitsabschläge vorgenommen werden und die 

Aktienausgabe deswegen zu nicht marktnahen Konditionen erfolgen kann. Die 

Sicherheitsabschläge beruhen darauf, dass angesichts der Volatilität der Aktienmärkte 

ein Kursänderungsrisiko über den Zeitraum bis zum Ablauf der Bezugsfrist besteht. Bei 

Einräumung eines Bezugsrechts kann die Gesellschaft des Weiteren aufgrund der 

gesetzlich festgelegten Mindestbezugsfrist von zwei Wochen nicht ausreichend 

kurzfristig auf günstige Marktverhältnisse reagieren. Durch diese Ermächtigung zum 

Bezugsrechtsausschluss kann somit im Interesse der Gesellschaft und aller Aktionäre 

eine bestmögliche Stärkung des Eigenkapitals erzielt werden. 

Die vorgeschlagene Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss liegt aus den 

beschriebenen Gründen im Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre. Die 

Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden dadurch gewahrt, dass 

der Umfang des möglichen Bezugsrechtausschlusses beschränkt und der Ausgabepreis 
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